
VERFAHRENSLOTSE

§10b SGB VIII
Beratung für junge Menschen 
zur Eingliederungshilfe



UNTERSTÜTZUNG 
UND BEGLEITUNG  
BEI ANTRÄGEN ZU 
EINGLIEDERUNGSHILFEN

Junge Menschen mit einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung haben ein Recht auf 
Unterstützung um Beeinträchtigungen in der Teilhabe 
aufzuheben oder abzumildern.

Der Verfahrenslotse berät junge Menschen bis 27 Jahre 
die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind 
und deren Eltern beziehungsweise deren Personensorge- 
und Erziehungsberechtigten.

▪ Information über Rechte und Hilfen für die  
Bereiche soziale Teilhabe, Bildung, Arbeitsleben 
oder medizinische Rehabilitation

▪ Unterstützung bei der Suche nach der  
geeigneten Eingliederungshilfe und dem  
passenden Kostenträger

▪ Hilfe bei der Antragstellung

▪ Auf Wunsch Begleitung im weiteren Verfahren



Die Beratung ist freiwillig 
und kostenfrei sowie unabhängig 

und vertraulich. 

Sie kann persönlich, telefonisch, schriftlich 
oder auch online erfolgen.



KONTAKT
Telefon: 02196 710-510
E-Mail: verfahrenslotse@wermelskirchen.de

TERMINE
Persönliche Termine können je nach Absprache 
entweder im Rathaus, im Familienbüro, oder auch 
an einem anderen Ort stattfinden.

Familienbüro
Stadt Wermelskirchen
Amt für Jugend, Bildung und Sport

Telegrafenstraße 29 - 33
42929 Wermelskirchen

E-Mail: familienbuero@wermelskirchen.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.wermelskirchen.de


